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Wahlfreiheit und Chancengleichheit: 
Frauenpolitik zwischen Familie und 
Beruf 
Frauenpolitik in Österreich - eine »schwierige Geschichte« 

Margareta Kreimer 

Die Urnsetzung emanzipatorischer Frauenpolitik war in Österreich nie einfach, 
da zum einen die enge Verbindung mit der Familienpolitik immer spürbar war, 
zurn anderen ein beispielsweise den nordischen Staaten vergleichbares egaliüres 
Geschlechterleitbild bislang nicht existiert. Relativ erfolgreich verlief die Phase 
der Herstellung formaler Chancengleichheit in den 70er und 80er Jahren (Re­
fom1 des Familienrechts, geschlechtsneutrale Regelungen, Institutionalisienmg der 
Frauen- und Gleichbehandlungspolitik). Allerdings änderte diese Zunahme recht­
lich-formaler Gleichheit wenig an der faktisch-niateriellen Ungleichheit der Ge­
schlechter (Mairhuber 2000). 

Mit der großen Koalition ab 1986 wurde die Umsetzung frauenpolitischer 
Anliegen mühsamer, der Stellenwert der ramilienpolitik nahm zu. 1 Zwar kam es 
Anfang der 90er infolge des Gleichbehandlungspakets zu punktuellen Verbesse­
rungen, ab Mitte der 90er führten mehrere Sparpakete (Iludgetsanierung) zu einer 
»Repatriarchalisiernng« (Mairhuher 2000) des Geschlcchtcrverhältnisses, die Fa­
milie wurde wieder zunehmend zum »Ürt der sozialen Sicherung von Frauen«. 
Ende der 90er dominierte die von ÖVP und FPÖ eingebrachte Kindergeld- bzw. 
Kinderscheckdiskussion bald die gesarnte Frauenpolitik, sodass Thernen wie die 
eigenständige Alterssicherung von Frauen, der Ausbau der Kinderbetreuungsein­
richtungen oder der Abbau der Einkommensdiskriminierung von Frauen kaum 
mehr Gehör fanden. Mit der Wende zur schwarz-blauen Koalition wurde diese 
Reduktion von Frauenpolitik auf Familienpolitik schließlich auch »institutionali­
siert<<, indem das Frauemninisterium abgeschafft wurde und die Frauenagenden 
überwiegend im Bundesrninisterium fiir soziale Sicherheit und Generationen res­
sortierten (Rosenberger 2001). 2 

Der Beitritt zur Europ;üschen Union konfrontierte Österreich gleichzeitig mit 
Forderungen nach beruflicher Chancengleichheit im Rahmen der europäischen 
Ileschäftigungsstrategie.3 Die arbeitsmarktbezogene Gleichstellungspolitik der EU 
hat die Erhöhung der Frauenerwerbsquote zurn Ziel, begründet mit der Notwen­
digkeit, die Wettbewerbsposition Europas insbesondere im Vergleich zur USA zu 
verbessern. 

Der schwarz-blauen Koalition passten die mit der europäischen Beschäftigungs­
strategie verbundenen Ilegrifl1ichkeiten - Effizienz, Wettbewerb, Hesch;iftigungs­
fahigkeit, Chancengleichheit etc. - durchwegs ins Konzept, lassen sie sich doch 
alle so definieren, dass sie ins neoliberale Gebäude einfügbar sind. Aufgrund der 
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28 Margareta Kreimer 

Vagheit, init der Gender Mainstreaming bislang in EU-Dokumenten aufscheint, 
war auch dieses eigentlich »revolutionäre« Instrument der Gleichstellungspolitik 
gegenteilig nutzbar: Es musste als Begründung fiir die Abschaffung des Frauenmi­
nisteriums herhalten. Die Ermahnungen von Seiten der EU4 insbesondere ange­
sichts des hohen österreichischen Geneier Pay Gap sowie der geschlechtsspezifi­
schen Teilung des Arbeitsmarktes fanden kaum Beachtung durch die Regierung. 
Auch die neue auf der Tagung von Barcelona beschlossene Zielvorgabe der EU, 
wonach bis 2010 für 33 % der Kleinkinder unter 3 Jahren Kinderbetreuungspfatze 
zur Verfügung stehen sollen, wird ignoriert. 

Frauenpolitik war nie eine Selbstverständlichkeit in der politischen Landschaft 
Österreichs, sondern musste immer eingefordert und erkärnpfi: werden. Aber bis 
zur »Wende« war sie zumindest als Politikbereich pr;isent und daher auch aktiver 
Teil in den Auseinandersetzungen un1 die Rolle der Familie, urn die Vereinbar­
keit von Beruf und Familie (wenn auch immer prinür für Frauen). l\1it dem Re­
gierungswechsel 2000 wurde »die Un.«leicl1heit der Geschlechter rasch wieder a11_f den 
Charakter eines »Nehenwiderspr11chs<1 zurück ,«ewo1fen.« (Rosenberger 2001, 55). An­
stelle der Thernatisierung und Beb1npfi.mg geschlechtsspezifischer Ungleichheit 
stehen die Erhöhung von Wahlfreiheit, die Sfarkung des Marktes und Verschlan­
kung des Staates, und die efli.ziente Nutzung der Ressourcen der Frauen auf der 
Tagesordnung. 

Das Geschlechterverhältnis im neoliberalen Kontext 

In der Zeit der großen Koalition stand Frauenpolitik im Wechselbad von Sozial­
und Autoriürliberalismus, wobei die sozial-liberale Position durch die EU-Politik 
an Bedeutung gewann (Becker 2000). Dies zeigt sich insbesondere im Ziel der 
Erhöhung der Frauenerwerbsquote aus Effizienzgründen. Sehr viel heimischer sind 
die autoritär-liberalen Argumentationen, die Frauen einmal mehr in1 traditionel­
len Rollenmodell sehen und die Bedeutung der Familie stark hervorheben. Letz­
teres ist notwendig, denn wenn der »schlanke« Staat die infolge de1nographischer 
Prozesse zunehmenden Betreuungs- und Pflegeaufgaben nicht mehr bewältigen 
kann und soll, bedarf es eines Auffangnetzes bzw. einer Lückenbüßerin für die 
Sozialpolitik (vgl. Becker in diesem Band). 

Frauen stehen im Farnilienverbund nur dann für informelle Betreuungs- und 
Pflegearbeit zur Verfiigung, wenn sie nicht vollständig in Erwerbsarbeit einge­
bunden sind. Der Anstieg atypischer Beschäftigung (insbesondere Teilzeit und 
geringfügige Beschäftigung) fasst sich argumentativ gut für eine V ereinbarkeitspo­
litik nutzen, die letztlich nur eine inodernisierte Variante des alten male breadwin­
nerjemale rnretakcr Modells darstellt. Atypische Beschäftigung fasst die »natürliche« 
Geschlechterordnung - sprich Hierarchie - unberührt, und sie schafft scheinbar 
den Spagat zwischen Erhöhung der Erwerbsquote und Belassen von Betreuungs­
arbeit im Privaten. 1 )ass dabei einmal rnehr die ökonomische Unabhängigkeit der 
Frau auf der Strecke bleibt, ist ihre eigene Entscheidung - sie n1uss ja nicht teil­
zeitarbeiten und Kinder betreuen. Sie hat die Wahl. 
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Wahlfreiheit im Kontext der care economy 

Wahlfreiheit wird von der schwarz-blauen Regierung insbesondere im Kontext 
des Kinderbetreuungsgeld.es (K HG) rnassiv hervorgestellt: Das rnit 2002 einge­
führte KBG soll den J-'an1ilien die Wahlfreiheit geben, selbst zu entscheiden, wie 
Kleinkinder bis zu drei Jahren w:ihrend der potentiellen Erwerbsarbeitszeit der 
Eltern betreut werden sollen." Die im Vergleich zur vorherigen Karenzgcldrcge­
lung hohe Zuverdienstgrenze (mnd EUR 14.500,- pro Jahr) soll über die Wahl 
der Iletreuungsforrn hinaus die individuell optimale Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie ermöglichen. 6 

Das KBG ist damit neben dem 1993 eingeführten Pflegegeld ein weiteres Bei­
spiel für eine payrnentfor care Politik, die in Österreich favorisiert wird. Die öffent­
liche Bereitstellung und/oder Subventionierung von sozialen Dienstleistungen steht 
damit klar im Hintergrund.7 

Zur Theorie der rationalen Wahl 

Das KllG soll Wahlfreiheit gewähren, da Individuen bzw. brnilien selbst ent­
scheiden können, was sie rnit dem Geld tun. Im neoklassischen Kontext ermög­
licht das KllG erst die Durchführung der »rationalen Wahl«: Mütter (und Vätcr8

) 

w:ihlcn aus einer Menge gegebener Alternativen diejenige aus, die ihre (ebenfulls 
gegebenen) Präferenzen maximiert. Peter (2002, 154) weist daraufhin, dass in der 
Theorie rationaler Wahl zwei grundlegende Kategorien im Spiel sind: die Restrik­
tionen, welche die Menge an Alternativen beschreiben, und die individuelle Nut­
zenfunktion, welche die Präferenzen und damit die Auswahlkriterien abbil­
det. Die Gewichtung von Restriktionen und Wahl - und damit von Zwang und 
Freiheit - ist eine entscheidende Frage hinsichtlich der Interpretation von Wahl­
freiheit. In der heutigen mainstream-Ökonomie scheint nach Peter (2002) klar die 
auf Milton Friedman zurückgehende Extremposition vorzuherrschen, wonach je­
des Handeln ohne unmittelbaren Zwang eben freiwillig und frei ist. Die unglei­
che Arbeitsmarktpartizipation von Müttern und Vätern beispielsweise ist den1-
nach Ausdruck freiwilliger Entscheidungen innerhalb der Familie - und nicht 
direktes Resultat der Restriktionen infolge der traditionellen Rollenteilung, rnit 
denen Frauen und M:inner konfrontiert sind. 

Aber es geht noch um mehr: Mit der Geldleistung an Individuen statt der 
Investition in öffentliche Dienstleistungen wird dem neoliberalcn Prinzip Aus­
druck verliehen, wonach rationale Wahl jedenfalls am Markt leichter rnöglich ist 
als über den Staat. Während der Staat unter zunehmendem Legitimationsdruck 
steht und insbesondere die Efiizienz seines Handelns nachweisen muss, wird un­
terstellt, dass der Markt einen Mechanismus gefi.mden hat, dezentral und ohne Zwang 
die Entscheidungen der Individuen zu koordinieren (Peter 2002, 155). Wenn 
Mütter oder Pflegebedürftige Dienstleistungen zukaufen wollen, werden sie dies 
als Nachfrage am Markt artikulieren und der Markt wird entsprechend reagieren. 

Hammer und Österle (2001) sprechen von neoliberaler Gouvernemcntalität, 
wonach über die Erhöhung von Kaufkraft durch staatliche Geldleistungen Wahl­
freiheit hergestellt werden soll. Das setzt einen vollkornrnenen Markt voraus, der 
alle Güter und Dienstleistungen in der gewünschten Qualit:it und Menge produ­
ziert. Dies hat schon beirn 10 Jahre alten Pflegegeld bislang nicht funktioniert 
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(Hammer 2002). Dass die Nachfrage infolge der schwierigen Bedingungen in die­
sem Marktsegment zu einem großen Teil außerhalb des Marktes landet, gilt für 
die Kleinkinderbetreuung (infonnelle Tagesmütter) ebenso wie für den langfristi­
gen Pflegebereich (informelle, hfofig ausländische Pflegerinnen). Die Tendenz, 
wonach die »Befreiung über den Markt« nur für einen Teil der Gesellschaft funk­
tioniert (nämlich den relativ finanzstarken), während sich eine neue »Dienstbotin­
nengesellschaft für die anderen« einstellt (vgl. Hammer und Österle 2001, Odier­
na 2000, Lutz 2002), zeigt die Nichtneutralität des Wahlfreiheitarguments gegenüber 
Klassen- und Geschlechterverh;iltnissen. 

Wie steht es mit dem Recht »nicht zu betreuen"? 

Die mainstream-Neoklassik geht davon aus, dass Entscheidungen freiwillig sind in 
dem Sinn, als immer die Möglichkeit besteht, ein Angebot abzulehnen, einen 
Vertrag zu kündigen, also eine exit-Option besteht (Peter 2002, 159). Dem würde 
im Kontext der Betreuungsarbeit ein r(1tht not to care entsprechen, ohne dass auf 
Kinder verzichtet werden muss. 

Eine solche exit-Option, das Recht »nicht zu betreuen«, wird in der gender­
orientierten Wohlfahrtsstaatenforschung als wesentlicher Faktor sozialer Rechte 
gesehen, die die individuelle Autonomie aller Individuen garantieren soll (Hob~ 
son 1990, Crompton 1998). Der Wohlfahrtsstaat ist aufgefordert, Bedingungen 
herzustellen, in denen Männer und Frauen Beruf und Familie leben können, ohne 
dass spezifisch Frauen in die nahezu alleinige Haushalts- und Familienarbeitsver­
antwortung gezwungen werden. 

Ein solches Recht micht zu betreuen<( kann nur realisiert werden, wenn es 
entsprechende Alternativen gibt, d.h. gute und leistbare soziale Dienstleistungen. 
Angesichts der klaren Defizite, die Österreich in Bezug aufBetreuungseinrichtun­
gen fiir Kleinkinder aufweist (Plätze gibt es für rund 4 % der Kinder bis 3 Jahren, 
vgl. EU 2002), ist diese exit-Option nur für sehr wenige Eltern gegeben. 

Mit dem KBG auf dem Weg zu einem neuen Betreuungsmodell? 

Die Befürworterinnen des KnG argurnentieren, dass gerade die Entscheidung für 
innerfumiliäre Betreuung bislang begrenzt war und das KBG hier die Freiheit der 
Wahl ermöglicht. Das könnte auch als erster Schritt in Richtung eines neuen 
Betreuungsmodells rnnd um die öffentliche Anerkennung unbezahlter Frauenar~ 
beit und als Kontrapunkt zum Arbeitsrnarktintegrationsansatz9 interpretiert wer­
den. Ein solches neues care-Modcll würde Bedingungen erfordern, das right to wre 
ausüben zu können, ohne die derzeitigen daniit verbundenen negativen Konse­
quenzen auf andere soziale Rechte (Partizipation, Absicherung). Knijn und Krc­
mcr (1997) sehen ein umfassendes right to give care als Beitrag zu einem inclusive 
citizenship Konzept, in dem auch ein right to receive care klar verankert ist. Grund­
sätzlich soll es allen Bürgerlnnen rnöglich sein, sowohl im Betreuungsbereich als 
auch im Arbeitsmarkt tätig zu sein. 

Das Kl3G erfi.illt den Anspruch, ein Schritt in Richtung eines neuen rare-Mo­
dells zu sein, in keiner Weise: Die Abkoppelung der Geldleistung KBG vorn ar­
beitsrechtlichen Karenzierungsanspruch schafH: massive Unsicherheit und erschwert 
den Wiedereinstieg (Lutz 2003). Die Inanspruchnahme von Teilzeitkarenz wurde 
durch die Geltung der Zuverdienstgrenze erschwert, darüber hinaus wird Teil-
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Zeitarbeit auch schon ohne Berücksichtigung der aktuellen Pensionsreformpläne 
in der Pension quasi »bestraft«. Die viclstrapazierte erhöhte Zuverdienstgrenzc wirkt 
in Bezug auf die Wahlfreiheit nur marginal: Sie soll eine flexible Gestaltung der 
Karenzzeit ermöglichen, insbesondere eine gewisse Gleichzeitigkeit von Beruf und 
Kinderbetreuung. Geblieben ist für die große Masse der KBG-Bezieherlnnen, die 
aus einem Beschäftigungsverhältnis heraus in die Karenz eintreten, eine zeitlich 
sehr restringierte Möglichkeit, im eigenen Betrieb einige Wochen Urlaubsvertre­
tung zu machen - oder auf Kündigungsschutz und Wiedereinstiegsrecht zu ver­
zichtcn.10 

Wahlfreiheit - für wen? 

Die rnit dem KBG angelegte Wahlfreiheit in Richtung Familie zielt auf ein be­
stimmtes Familienbild ab und fasst insbesondere Alleinerzieherinnen im Regen 
stehen. Die Höhe des KBG ennöglicht ihnen keine Entscheidungfiir die I'amilie. 
Die exit-Option über Kinderbetreuungseinrichtungen ist für diese meist nicht ein­
komrnensstarkc Gruppe von Frauen schwer finanzierbar, die Annutsgcfahrdung 
dernentsprcchcnd hoch. Die wachsende Zahl der Alleinerzieherinnen hat weder 
die Wahlfreiheit, sich für die Familialisierung (Rosenbcrger 2001) zu entscheiden, 
noch gewährt ihnen der österreichische Sozialstaat Rahrnenbedingungen zur Er­
langung individueller Autonomie (Strell und Duncan 2001, Kreimer und Schiff­
bänkcr 2003). 

Frauen in Partnerschaften passen zwar in das traditionelle Familienbild und sind 
wohl die Zielgruppe der Farnilialisierungsstrategie, aber individuelle Autonomie 
gewährt ihnen <las KBG auch nicht. Stattdessen bleiben die alten Abhängigkeits­
verhältnisse des male breadwinnerfemale caretaker Modells erhalten. Angesichts der 
angespannten Arbeitsmarktlage zeichnet sich eher eine Versürkung traditioneller 
Geschlechterrollen ab, da das KBG noch mehr als das Karenzgcld mit dem Rol­
lenbild der Frau als Mutter und Ehefrau korrespondiert und das »Zuhause-blei­
ben« für Frauen kurzfristig attraktiv gestaltet. Mit dem KBG wird die Vercinbar­
keitsproblematik rnit dem Hinweis auf die Ausstiegsmöglichkeit privatisiert, d. h. 
letztlich vollständig in die Familien - zu Handen der Frauen - rück verlagert. 

Die Reduktion von Frauenpolitik auf Familienpolitik und die Reduktion der 
letzteren auf das KBG schränken ihrerseits die Wahlfreiheit der Mehrheit der Frauen 
ein: Es fehlen sowohl die Alternativen irn Betreuungsbereich als auch eine eman­
zipatorische Frauenpolitik zur Bekämpfung von Benachteiligungen am Arbeits­
markt und zur Herstellung von Chancengleichheit. 

Chancengleichheit 

Durch die Integration in die beschäftigungspolitischen Leitlinien der EU ist Chan­
cengleichheit von Frauen und Männern im Erwerbsleben als Thema präsent. Die 
Bedeutung von Chancengleichheit wird neben normativen auch mit ökonomi­
schen Gründen hinterlegt (Fagan und Rubery 1996). Die Integration von Frauen 
in den Arbeitsmarkt soll die Wettbewerbschancen Europas im Vergleich zu ande­
ren Nationen mit bereits größerem Arbeitskräftepotential stärken und damit zu 
einem höheren Wirtschaftswachstum beitragen. 
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Zur Effizienz der Gleichstellungspolitik 

Wenn entsprechend den1 ncoliberalen Konzept die Organisation der Gesellschaft 
ausschließlich nach ökonomischer V erwcrtbarkeit und Eflizicnzkriterien erfolgt, 
dann bedarf es offenbar auch einer Neu-Interpretation von Chancengleichheit. 
Die Herstellung von Chancengleichheit aus normativen Gründen scheint über­
holt zu sein, während sieb einer ~tftcirncy-Argumcntation heutzutage niemand ver­
schließen kann. 

Nun könnte es aus einer emanzipatorischen frauenpolitischen Perspektive her­
aus zu begrüßen sein, das Ziel Chancengleichheit auch mit ökonomischer Effizi­
enz zu fundieren. Die entscheidende Frage ist jedoch, wie Effizienz aufgefasst 
wird. Im neoliberalen - ncoklassischen - Kontext geht es um einen sehr einge­
schriinkten statischen Eflizienzbegriff, der gerade auf die Arbeitsmarkt- und Le­
bensrealität von Frauen nur begrenzt passt. Das Dilemma mit der ökonomischen 
Eflizienz beginnt bei der angeblich effizienten Arbeitsteilung zwischen den Gc­
schlechtem (a la 1icw horne economics) und setzt sich fort, wenn sich r~rauen in 
rationaler Wahl eflizienterweise für Frauenberufr mit niedrigen Abschreibungsra­
ten auf ihr Humankapital entscheiden. Wenn dann noch statistische Diskrirninie­
rung selbst cflizient ist (Schwab 1986), sind die Grenzen jeglicher Chancengleich­
heitspolitik klar gezogen. 

Die Betrachtung der Situation von Frauen arn Arbeitsmarkt unter Eflizienzge­
sichtspunkten ist nur rnit einem erweiterten Eflizienzbegriff sinnvoll (Sawyer 1995). 
Das reine Abstellen auf quantitative Arbeitsmarktintegration zur Erhöhung der 
Frauenerwerbsquote steht in Widerspruch zu einer ernanzipatoriscben Frauenpo­
litik, da große Gruppen von Frauen einmal mehr als ökonomisch effiziente Zu­
verdienerinnen und Arbeitsmarktreserve herhalten müssen. 

Chancengleichheit - was genau ist das Ziel? 

Chancengleichheit selbst ist ein vages, erst zu füllendes Konzept: Gleichheit in 
llczug auf wen, was und wann? Ergebnis- oder prozessorientiert? Klar ist, dass ein 
fonnales Chancengleichheitsverständnis (Gleichbehandlung der Geschlechter) nicht 
ausreicht, um die faktisch-materielle Ungleichheit am Arbeitsmarkt zu beseitigen 
(Mairhubcr 2000). Dazu würde es einer aktiven Fraue1~förderpolitik (inklusive ent­
sprechender Institutionen) bedürfen, die eine urnfussende Chancenglcichheitskon­
zcption verfolgt: Gleichstellung der Geschlechter beim Zugang zur Beschäftigung, 
bei den Beschäftigungsbedingungen sowie bei der Betreuung und im Sozialbe­
reich (Rubery und Fagan 1998, 176tT.). 

In Österreich besteht zwar bei den arbeitsmarktpolitischen Entscheidungstr~i­
gerinncn Einigkeit dahingehend, dass Frauen verstärkter Förderung bedürfen, um 
Benachteiligungen, die sich insbesondere aus der Doppelbelastung durch Familie 
und Beruf ergeben, zu mindern. Eine d1rüber hinausgehende stmtt:Rische Chan­
cengleichheitsorientierung (Lutz und Pirnrninger 1999) war schon vor der schwarz­
blauen Regierung nicht zu erkennen, es fohlte ein klares Bekenntnis zur Integra­
tion von Frauen rnit llctreuungspflichten in den Arbeitsmarkt oder zu einer 
egalitären Beschäftigungspolitik generell. Mit der Wende ist Gleichstellung als 
politisches Anliegen überhaupt verschwunden (Rosenberger 2001). 

Kurswechsel 2/2003 



Wahlfreiheit und Chancengleichheit: Frauenpolitik zwischt'n Familie und lleruf 33 

Alles neu durch Gender Mainstreaming? 

Wenn die Verpflichtung zu Gender Mainstreaming (GM) ernst genommen wer­
den würde, müsste an erster Stelle das damit verfolgte Ziel - Chancengleichheit -
konkretisiert werden. GM ist eine Methode, kein originäres politisches Ziel. Erst 
rnit einer solchen Zielkonkretisierung ist GM ein effizientes Instrument zur Um­
setzung, da dann Chancengleichheit das Fundament aller politischen Prozesse bil­
det. l3eispielsweise müssten familienpolitische Maßnahmen auf der Grundlage von 
GM geprüft werden. Roscnberger (2000, 137) sieht es als Herausforderung, Fa­
milienpolitik in den Dienst der Chancengleichheit zu stellen und sie so zu konzi­
pieren, »dass die Arbeitsteilung im Privaten vom Grundsatz der partnerschaftli­
chen Teilung gepr;igt ist, urn die Familialisierung der Frauen auf dem Arbeitsmarkt 
aufzubrechen.« 

Die schwarz-blaue Regierung hat GM jedoch insbesondere als Begründung fiir 
die Abschaffi.mg einer eigens6ndigcn Frauenpolitik benutzt. Diese Konkretisie­
rung von GM ist ein klassisches Beispiel für eine neoliberale Umdeutung: Die als 
Doppelstrategie konzipierte Chancengleichheitspolitik der EU - Frauenförderung 
und GM - wird auf letztere reduziert, und zugleich wird die Methode zum in­
haltsleeren Ziel erhoben, um die Notwendigkeit einer klaren Benennung ge­
schlechtspezifischer Ungleichheit zu urngehen. Dass die österreichische Regie­
rung GM auch als Methode in keinster Weise ernst nimmt, ist schon allein darin 
zu sehen, dass die derzeitigen Pensionsrefonnpfane mit ihren massiven geschlechts­
spezifischen Auswirkungen ohne jegliche Gender-Prüfi.mg präsentiert werden. 

Fazit: Wahlfreiheitfiir die Familie vs. Chancengleichheit im Beruf 

Wahlfreiheit wird in der offiziellen Politik in Österreich fast ausschließlich in die 
Richtung der Familie verlangt und gefördert, Chancengleichheit dagegen sofern 
überhaupt thematisiert zielt auf die Erwerbsarbeit ab. In beiden Eillen ist diese 
eingeschdnkte Interpretation aus einer tatsäch liehen Gleichstellungsperspektive 
heraus unzulässig, denn beides muss sich auf beide Bereiche beziehen. In der aktu­
ellen österreichischen Politik bleiben sowohl Wahlfreiheit wie auch Chancen­
gleichheit inhaltsleere W orthi.ilsen, über die jedoch einiges aus dem neoliberalen 
Progranun transportiert werden kann. 

In Bezug auf die Frauenpolitik resultieren diese einseitigen Interpretationen in 
einer Spaltung der Frauen in M i.itter einerseits und Powerfrauen andererseits. 11 

Erstere widmet sich der (inländischen) Kinderschar und verdient dazu, die Famili­
enpolitik schafft die Rahmenbedingungen. Letztere schafft ohne Gleichstellungs­
politik sowohl ihre Karriere wie auch den Spagat zwischen Beruf und Familie 
(Rosenberger 2001 ). Dass sich Widersprüche auftun zwischen dern freiwilligen 
Rückzug in die Familie und der Mobilisierung der Arbeitskraftreserve >>Frau«, 
wird weitgehend ignoriert bzw. - durchwegs im neoliberalen Stil - in die private 
Verantwortung verlagert. Dass die Chancengleichheit der Geschlechter sich mit 
dem lautenden Um(Ab-)bau des Sozialstaates keinesfalls vertr;igt (Stichwort Frau­
enpensionen), ist faktisch kein Thema herrschender Politik. 

Die gegebene geschlechtsspezifische Arbeitsteilung widerspricht jedem Ansatz 
von Wahlfreiheit wie auch von Chancengleichheit. Wer jedoch ausgespart bleibt 
sind einmal mehr die Männer, die (zumindest in dieser Hinsicht) keinem Anpas­
sungsdruck ausgesetzt sind. Die Umsetzung einer effektiven Chancengleichheits-

Kurswechsel 2/2003 



34 Margarda Kreimn 

zielsetzung würde in Zeiten begrenzter Ressourcen zu Lasten der M;inner gehen. 
Eine solcherart eingreifende Politik passt nicht zur liberalen Konzeption, die Ver­
ändenmg der Arbeitsteilung wird daher einmal mehr als >>private« Angelegenheit 
in die Familie abgeschoben. 

Anmerkungen 

Damit soll nicht zum Ausdruck gebracht werden, dass emanzipatorische hauenpolitik in Öster­
reich nur durch die ÖVP gebremst wurde. Wie mühsam es für die SPÖ-f'rauen war, in ihrer 
Partei ein egalitäres c;eschlcchtcrkitbild zu verankern, hat mir sehr anschaulich die Biographie 
von Johanna Dohna! vermittelt (vgl. Feigl, Susanne (2002): Was gehen mich seine Knöpfe an. 
Wien). 

2 Ein Teil verblieb im BM für Wirtschaft und Arbeit. Mit der Neuauflage der schwarz-blauen 
Regierung 2003 wurden die Zuständigkeiten vcr;indert und die Prauenagenden wandern in das 
neugeschaffrnc BM für Gesundheit und Frauen (Maria Rauch-Kallat). Eine Positionierung dieses 
Ministeriums hat allerdings noch nicht stattgefunden, dem diirfögen Frauenkapitel im Regie­
rungsprogramm nach ist zu vermuten, dass sich an der bisherigen frauenpolitischen Linie der 
schwarz-blauen Regierung wenig ändert wird. 

3 Chancengleichheit als 4. S;iuk der europ;iischcn Beschäfrigungsstrategie, Gender Mainstreaming 
als Querschnittsstrategie mit der Verpflichtung, bei allen Aktivitciten und in allen Politikfeldern 
die Glcichstdhmg der Geschlechter systematisch voranzutreiben. 

4 Vgl. c;emeinsamcr Besch;iftigungsbericht 2002 sowie andere Dokumente aufhttp://curopa.eu.int/ 
comm/ ernployment_social/ employment_strategy I. 

5 Zu den Regelungen rund ums Kl3G wie auch zum Vergleich mit dem vorherigen Karenzgeld 
vgl. Lutz 2003. Eine umfassende Aufarbeitung der Thematik in Bezug auf die Arbeitsmarkteflekte 
findet sich in Städtner 2002. 

6 Das KBG ist nach offizieller Darstellung überhaupt ein politisches Multitalent: Neben dem An­
spruch, eine universelle Leistung zu sein (da nicht an vorhergehende Erwerbst;itigkcit bzw. Sozi­
alversicherung gebunden) wird auch noch die Wirkung in Richtung Chancengleichheit der (;„_ 
schlechter geltend gemacht (da 6 Monate des KBC;-Bezugs für den 2. Elternteil quotiert sind). 
Zur Kritik am ersten Argument vgl. Stdzer-Orthofor 2001, zum Chancengl~ichheitsargumcnt 
erübrigt sich angesichts der Entwicklung bein1 Karcnzgcld, bei dem es diese Quotierung auch 
schon gab, jeder Kommentar. 

7 Vgl. die mühsame Diskussion und Realisierung der sogenannten Kindergartenmilliarde linde der 
90er Jahre, die von der schwarz-blauen Regierung ganz abgeschaffi: wurde. 

8 Auf die Problematik der innerfa.miliären Entscheidungsfindung bzgl. Kinderbetreuung und Er­
werbsbeteiligung von Prauen und Männern kann hier nicht eingegangen werden. Dass die neo­
kbssische Theorie deutliche Schwächen aufWeist (z. TI. über die Konstruktion der gemeinsamen 
Nutzenfunktion) ist bekannt (vgl. z. l:l. Ott 1993). 

9 Dass frauen die Arbeitsmarktintegration der M;inner in gleicher Weise nachholen sollen, wird 
auch in der feministischen Debatte kritisch diskutiert (vgl. z. 13. f'rastr 1996, Knijn und Kremer 
1997). 

10 Vgl. die Informationen der Arbeiterkammer, z.B. unter www.akwien.at. Die Zuverdienstgrenze 
wurde auch als besonders attraktiv für Väter beworben. Die 13-Wochen-l:lcgrenzung ist aller­
dings vermutlich nur für eine Minderheit der besclüftigten Mütter eine reale Möglichkeit, einen 
Fuß im l:lerufhaltcn zu können, für Väter dürfre hiervon kein Anreiz in Richtung Karenz ausge­
hen. 

11 Dies ist nicht die einzige Spaltungslinie, weitere Segmenrierungstendenzen entlang von Nationa­
lität, Alter und Klasse fügen sich ins Bild. 
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